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Götterbaum
(Ailanthus altissima)

Beschreibung: Baum, Höhe 25- 30 m; Herkunft: Nord-China; Blatt: wechselstän-
dig, kahle Blätter, Drüsen auf Unterseite, unpaar einfach gefi edert, Fiederblätter bis 90 
cm lang (A). Blättchen ganzrandig, ein bis wenige Zähne an der gestutzten Basis, un-
angenehmer Geruch; Blüte: Juni-Juli, rispiger Blütenstand mit gelblich-grünen Blüten 
(B); Frucht: Samenbäume, giftig, beidseits gedreht befl ügelt, 2,5-5 cm lang, Früchte 
hellbraun bis leuchtend rot (C); Stamm: grau mit rautenförmigen Rissen (D); Stän-
gel: matt glänzend braun bis rötlichbraun; Wurzel: Wurzelausläufer; Vermehrung: 
Samen, Wurzelausläufer; Ausbreitung: über Wind, Wasser und Bodenumlagerung; 
besondere Merkmale: alle Pfl anzenteile giftig, Blütenstaub und Kontakt mit Rinde 
und Blättern kann zu allergischen Reaktionen führen; hohe Wärme- und Lichtbedürf-
tigkeit; keimhemmende Wirkung auf andere Pfl anzen.

Steckbrief  invasive Neophyten  -  Stand: 10/2019

Problematik: Ausbilden von Dominanzbeständen und Verdrängen einheimischer Ar-
ten, Bauwerksgefährdung, Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch Auslösen 
allergischer Reaktionen.
Vorbeugung: keine Umlagerung von mit Samen verunreinigtem Erdreich; nach der 
Maßnahme Kontrolle von Geräten und Schuhwerk: haftende Samen entsorgen. 
Priorität bei der Bekämpfung: Initialbestände; Samenbäume in Gewässernähe, auf 
und neben Kompensationsfl ächen, im Nahbereich naturschutzfachlich hochwertiger 
Flächen.
Bekämpfung: Ringeln mit temporärer Restbrücke; Entfernen von Stockausschlägen; 
Roden; Ziehen des Jungaufwuchses; Verschattung durch Pfl anzen standortheimischer 
Gehölze; Bäume mit Bruthöhlen oder Nestern sind grundsätzlich nicht zu entfernen.
Schutzmaßnahmen: Beachten der jeweiligen Betriebsanweisung, u. a. Tragen von 
Schutzbrille und -handschuhen.
Abstimmen der Maßnahmen mit den zuständigen Behörden, insbesondere in Schutz-
gebieten und im Bereich gesetzlich geschützter Biotope (§ 30 BNatSchG) und aus 
Gründen des Artenschutzes (z. B. Vogelbrut, § 44 BNatSchG).
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Quellen und weiterführende Literatur: 
• http://neobiota.bfn.de/
• BfN (2015): Management-Handbuch zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland, Bd. 1
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